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Jährliche Darstellung im Jahresbericht mit folgendem Inhalt:  
 
Die FINMA hat der XXX Bank AG auf Stufe Einzelinstitut per Verfügung vom --.--.---- folgende Erleich-
terungen auf Grundlage von Art. 125 der Eigenmittelverordnung gewährt:  
 

1. Darstellung der Erleichterung:  

Fortführung des Halbabzugsverfahrens im Hinblick auf die Beteiligungen gemäss Art. 31 Abs. 1 Bst. d 
der Eigenmittelverordnung vom 29. September 2006 in der vor dem 1. Januar 2013 geltenden 
Fassung (Art. 125 Abs. 4 Bst. b ERV). 

Begründung:  

• Auswirkungen des auf Einzelinstitutsstufe anrechenbaren harten Kernkapitals auf das auf Grup-
penstufe in konsolidierter Sicht vorzuhaltende harte Kernkapital („19/26%-Problematik“). 

• Darstellung, dass die Bank alles ihr zumutbare unternommen hat, um diese Problematik zu ent-
schärfen. 

• Darstellung, dass darüber hinausgehende Massnahmen der Bank zur Reduzierung der Problema-
tik unzumutbar wären (Art. 125 Abs. 2 ERV). 

Angaben zur Wesentlichkeit der Auswirkungen in Bezug auf das harte Kernkapital. 
 

2. Darstellung der Erleichterung: 

Reduzierung der Anforderungen an die Kapitalunterlegung im konzerninternen Verhältnis (Art. 125 
Abs. 4 Bst. c ERV) gegenüber regulierten und beaufsichtigten Gruppengesellschaften in Staaten der 
G-10 sowie Australien. 

Begründung:  

• Erhöhung der erforderlichen Eigenmittel auf Einzelinstitutsstufe führt dazu, dass dadurch auf 
Gruppenstufe in konsolidierter Sicht mehr Eigenmittel vorgehalten werden müssen als auf Grup-
penstufe – für sich betrachtet – regulatorisch erforderlich sind („19/26%-Problematik“).  

• Darstellung, dass die Bank alles ihr zumutbare unternommen hat, um diese Problematik zu ent-
schärfen. 

• Darstellung, dass darüber hinausgehende Massnahmen der Bank zur Reduzierung der Problema-
tik unzumutbar wären (Art. 125 Abs. 2 ERV). 

Angaben zur Wesentlichkeit ihrer Auswirkungen auf die risikogewichteten Aktiven und das Gesamten-
gagement. 
 

3. [Weitere Erleichterungen]  

 

4. Angaben zur Wesentlichkeit der Gesamtauswirkungen auf die Quote des harten Kernkapitals 
sowie des Gesamtkapitals zu den risikogewichteten Aktiven und dem Gesamtengagement. 

 


